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B7-0292/2011

Entschließung des Europäischen Parlaments zu einem Freihandelsabkommen EU– 
Indien

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der am 14. November 2001 in Doha abgegebenen Ministererklärung der 
Vierten Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO), insbesondere ihres 
Absatzes 44 über die differenzierte Sonderbehandlung (SDT),

– in Kenntnis der Entscheidung der Welthandelsorganisation vom 29. November 2005 zum 
TRIPS-Abkommen (Abkommen über handelsbezogene Rechte des geistigen Eigentums) 
und zur öffentlichen Gesundheit,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Juli 2007 zum TRIPS-Übereinkommen 
und dem Zugang zu Arzneimitteln1,

– unter Hinweis auf die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen, die Trilaterale 
Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und die Sozialpolitik der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), auf die unter der Leitung internationaler 
Organisationen wie der Ernährungs- und Landwirtschafts-Organisation der Vereinten 
Nationen (FAO), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltbank vereinbarten 
Verhaltenskodizes und auf die im Rahmen der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen (UNCTAD) unternommenen Anstrengungen in Bezug auf die 
Tätigkeiten von Unternehmen in Entwicklungsländern, 

– unter Hinweis auf die Artikel 12, 21, 28, 29, 30 und 31 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union,

– gestützt auf die Artikel 2, 3 und 6 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf die Artikel 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 und 218 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel „Europa 
2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(KOM(2010)2020),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 9. November 2010 mit dem Titel 
„Handel, Wachstum und Weltgeschehen – Handelspolitik als Kernbestandteil der EU-
Strategie Europa 2020“ (KOM(2010)0612),

 – unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur internationalen 

1 ABl. C 175 E vom 10.7.2008, S. 591.
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Handelspolitik im Zuge der Herausforderungen des Klimawandels1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu Menschenrechten, 
Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu der sozialen 
Verantwortung in internationalen Handelsabkommen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2011 zur künftigen europäischen 
internationalen Investitionspolitik4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Februar 2011 zu Europa 20205,

– in Kenntnis der gemeinsamen Erklärung des Gipfels EU-Indien vom 10. Dezember 2010 
in Brüssel,

– in Kenntnis der gemeinsamen Erklärung der Europäischen Kommission und der 
Regierung von Indien vom 10. Dezember 2010 in Brüssel über Kultur,

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass für die Europäische Union nach wie vor ein auf Regeln beruhendes 
und in der WTO verankertes multilaterales Handelssystem Priorität haben sollte, das 
durch die Festlegung geeigneter Regeln und deren Durchsetzung die besten 
Voraussetzungen für einen fairen und ausgewogenen internationalen Handel bietet,

B. in der Erwägung, dass die Erzielung eines ausgewogenen Ergebnisses der Doha-
Entwicklungsagenda (DDA), das die Entwicklungsländer dabei unterstützen würde, in 
vollem Umfang am internationalen Handelssystem teilzunehmen, auch weiterhin eine 
Priorität der Europäischen Union bleiben sollte,

C. in der Erwägung, dass es von grundlegender Bedeutung ist, das richtige Gleichgewicht 
zwischen multilateralen, bilateralen und plurilateralen Abkommen zu finden,

D. in der Erwägung, dass die EU der größte Handelspartner Indiens ist und der Handel mit 
Waren und Dienstleistungen sich 2009-2010 auf annähernd 84 Milliarden € belief; in der 
Erwägung, dass 20,15 % aller indischen Ausfuhren in die EU gingen und 13,32 % aller 
indischen Einfuhren aus der EU stammen; in der Erwägung ferner, dass 2,6 % aller 
Ausfuhren der EU nach Indien gingen und 2,2 % aller Einfuhren in die EU aus Indien 
stammen,

E. in der Erwägung, dass die EU mit einem kumulierten Gesamtvolumen von etwa 

1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0445.
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0434.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0446. 
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0141.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0068.
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20 Milliarden € seit dem Jahre 2000 der größte Investor in Indien gewesen ist; in der 
Erwägung ferner, dass die EU ihrerseits die wichtigste Destination für 
Auslandsinvestitionen aus Indien darstellt;

F. in der Erwägung, dass Indien der größte Nutznießer des Allgemeinen Präferenzsystems 
(APS) ist; in der Erwägung dass die Einfuhren der Europäischen Union aus Indien zu 
Vorzugszöllen oder zollfrei im Jahre 2009 einen Wert von 19,9 Milliarden Euro hatten 
und 83 % aller EU-Importe aus Indien ausmachten;

G. in der Erwägung, dass im Jahresbericht für humanitäre Entwicklung des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen für 2007/2008 Indien unter 177 Ländern 
Platz 128 im Index der humanitären Entwicklung einnimmt, in der Erwägung, dass Indien 
beim Index der menschlichen Armut für die Entwicklungsländer Platz 62 unter den 108 
Entwicklungsländern belegt, für die der Index berechnet wurde, und dass Indien eine der 
höchsten Kinderarbeitsquoten hat,

H. in der Erwägung, dass die Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen mit Indien im 
Juni 2007 aufgenommen worden waren,

I. in der Erwägung, dass die Handelspolitik nach Maßgabe der Verträge im Einklang mit der 
Gesamtheit der Ziele der Europäischen Union verfolgt werden muss, einschließlich ihrer 
Ziele in den Bereichen Soziales, Umwelt und Entwicklungshilfe,

J. in der Erwägung, dass Indien zu den größten Herstellern und Exporteuren von Generika in 
die Entwicklungsländer gehört, so dass die Bestimmungen über das Recht an geistigem 
Eigentum sich in keiner Weise negativ auf den Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln 
auswirken dürfen,

K. in der Erwägung, dass die Europäische Union unbedingt eine bessere Erkennung und einen 
wirksamen Schutz der geographischen Angaben gewährleisten muss,

L. in der Erwägung, dass das Freihandelsabkommen verbindliche und durchsetzbare 
Verpflichtungen in Bezug auf soziale und umweltliche Standards und eine nachhaltige 
Entwicklung sowie eine effektive Umsetzung international vereinbarter Normen in den 
Bereichen Soziales und Umwelt sowie Normen für die soziale Verantwortung von 
Unternehmen und menschenwürdige Arbeit umfassen sollte,

Allgemeine Aspekte

1. ist der Auffassung, dass das in der WTO verankerte multilaterale Handelssystem nach 
wie vor mit Abstand der effektivste Rahmen ist, mit dem ein fairer und gerechter Handel 
auf weltweiter Basis erreicht werden kann; vertritt deshalb die Ansicht, dass die 
Erzielung eines ausgewogenen Ergebnisses bei den Verhandlungen der Doha-
Entwicklungsrunde in der WTO von den Verhandlungsführern der Union als vorrangig 
angesehen werden sollte;  ist der Überzeugung, dass die Union und Indien gemeinsam zu 
einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen der Doha-Entwicklungsrunde 
beitragen können; wäre besorgt, wenn die bilateralen Verhandlungen von der Erreichung 
dieses Zieles ablenken sollten;
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2. stellt fest, dass die EU und die indische Regierung sich nunmehr nach dem letzten 
Gipfeltreffen EU-Indien im Dezember 2010 und nach mehr als dreijährigen 
Verhandlungen zum Freihandelsabkommen an einem entscheidenden Punkt der 
Verhandlungen befinden; ermutigt daher die Verhandlungsparteien, in allen Phasen der 
Verhandlungen für eine umfassende Rücksprache mit ihren wichtigsten Beteiligten Sorge 
zu tragen; fordert beide Parteien auf, ausschließlich den Abschluss eines fairen und 
ausgewogenen Freihandelsabkommens im gemeinsamen Interesse der europäischen wie 
der indischen Gesellschaft und Wirtschaft vor Augen zu haben; 

3. stellt fest, dass Indien die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt ist; stellt ferner fest, dass 
die indische Regierung für den Zeitraum 2010-2011 mit einem BIP-Wachstum von 8,6 % 
rechnet; bedauert, dass trotz eines anhaltenden Wirtschaftswachstums nach wie vor 
erhebliche Ungleichheiten bestehen, da über 800 Millionen Menschen mit weniger als 2 
US-Dollar am Tag auskommen müssen; betont, dass durch das Freihandelsabkommen die 
Handlungsmöglichkeiten, die die indische Regierung zur Bekämpfung der Armut und 
Ungleichheit benötigt, nicht eingeschränkt werden dürfen, vor allem nicht in den 
ländlichen Gebieten, wo die Landwirtschaft die wichtigste Tätigkeit darstellt; 

4. betont, dass das Freihandelsabkommen einen verbindlichen zwischenstaatlichen 
Mechanismus zur Streitbeilegung, Bestimmungen zur Mediation im Falle nichttarifärer 
Hemmnisse, zu Antidumping-Maßnahmen und zur Verhängung von Ausgleichszöllen 
sowie eine allgemeine Ausnahmeklausel auf der Grundlage von Artikel XX und XXI des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) vorsehen sollte;

5. fordert die Kommission auf, rigorose und wirksame Sicherheitsklauseln in das 
Freihandelsabkommen einzubauen;

Nachhaltige Entwicklung 

6. erinnert daran, dass die Ziele der gemeinsamen Handelspolitik umfassend mit den 
allgemeinen Zielsetzungen der Europäischen Union abgeglichen werden sollten; weist 
darauf hin, dass gemäß Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union die gemeinsame Handelspolitik der EU „im Rahmen der Grundsätze und Ziele des 
auswärtigen Handelns der Union gestaltet“ werden muss, und dass sie gemäß Artikel 3 
des Vertrags über die Europäische Union unter anderem zur nachhaltigen Entwicklung, 
zur Ausmerzung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte beitragen muss;

7. fordert die Kommission eindringlich auf, rechtsverbindliche Klauseln über 
Menschenrechte, sozial- und umweltpolitische Standards und die gesellschaftliche 
Verantwortung von Unternehmen sowie über deren Durchsetzung bei Verstößen 
einzubeziehen; 

8. fordert, dass dieses Kapitel die Achtung der acht grundlegenden IAO-Übereinkommen 
und der vier vorrangigen Übereinkommen der IAO sowie die international vereinbarten 
Umweltstandards umfassen sollte, außerdem Anreize für die Unternehmen, auf dem 
Gebiet der sozialen Verantwortung Verpflichtungen einzugehen, sowie eine 
Sorgfaltspflicht für Unternehmen und Konzerne, d.h. die Verpflichtung, aktive 
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Maßnahmen zu ergreifen, um Menschenrechtsverletzungen oder Verstöße gegen das 
Umweltrecht, Korruption oder Steuerflucht auch in ihren Tochtergesellschaften und 
Lieferketten zu ermitteln und zu verhindern; fordert die indische Regierung auf, alle 
grundlegenden Übereinkommen der IAO zu ratifizieren und tatsächlich anzuwenden;

9. bekundet seine Besorgnis über die Kinderarbeit in Indien, wo Kinder sehr oft unter 
unsicheren und ungesunden Bedingungen ausgebeutet werden; fordert die Kommission 
auf, dieses Thema bei den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen anzusprechen, 
und fordert die indische Regierung auf, alles in ihrer Kraft Stehende zu unternehmen, um 
die Ursachen von Kinderarbeit zu beseitigen und in diesem Bereich Abhilfe zu schaffen;

10. ist der Ansicht, dass die Nichteinhaltung der auf internationaler Ebene vereinbarten 
grundlegenden Sozial- und Umweltstandards eine Form des Dumpings darstellt, die zu 
Lasten der Unternehmen und der Arbeitnehmer in Europa geht;

Warenhandel und Landwirtschaft

11. nimmt zur Kenntnis, dass Indien seine durchschnittlichen Zolltarife gesenkt hat, dass sie 
aber nach wie vor erheblich über den Zolltarifen der EU liegen, und dass insbesondere 
der durchschnittliche Tarif Indiens für den Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche 
Erzeugnisse nunmehr bei 10,1 % liegt, während der EU-Durchschnitt 4 % beträgt; nimmt 
ferner zur Kenntnis, dass der durchschnittliche Tarif Indiens für den Bereich 
Landwirtschaft bei 31,8 % liegt, während der EU-Durchschnittstarif 13,5 % beträgt; 

12. fordert, dass in dem Abkommen empfindliche europäische Sektoren und 
Industriebereiche sowie die Landwirtschaft beachtet und der Schutz geistigen Eigentums 
und die Herkunftsbezeichnung gewahrt werden;

13. fordert, dass mit einer entsprechenden Änderung des EU-Zollkodexes der Senkung von 
Zöllen für „Fairtrade“-Erzeugnisse und nachhaltige Erzeugnisse Priorität eingeräumt 
wird; 

14. erachtet es für wichtig, dass das Freihandelsabkommen ehrgeizige Kapitel über 
technische Handelshemmnisse sowie über gesundheitspolitische und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen enthält; fordert die Kommission diesbezüglich auf, 
noch offene Fragen anzugehen;

Handel mit Dienstleistungen

15. stellt fest, dass der Handel mit Dienstleistungen zwischen der Europäischen Union und 
Indien verhältnismäßig unausgewogen ist; stellt ferner fest, dass die Europäische Union 
1,9 % ihrer Dienstleistungen nach Indien ausführt, während Indien 11,6 % seiner 
Gesamtausfuhren in die Europäische Union exportiert;

16. erkennt an, dass der Dienstleistungssektor der dynamischste Wirtschaftszweig Indiens ist; 
stellt fest, dass Indien ein offensives Interesse an einer Liberalisierung der Modes 1 und 4 
des Allgemeinen Übereinkommens über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) hat; 
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17. vertritt die Auffassung, dass trotz des offensiven Interesses Indiens an Mode 4 eine 
Öffnung von Dienstleistungen nach Mode IV den fundamentalen Grundsatz der 
Gleichbehandlung von Arbeitnehmern weder behindern noch beeinträchtigen darf und die 
umfassende Umsetzung des Grundsatzes des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit 
gewährleisten muss;

18. weist darauf hin, dass die Liberalisierung der Dienstleistungen in keiner Weise das Recht 
auf Regulierung des Dienstleistungssektors und vor allem nicht das Recht auf die 
Erhaltung und den Ausbau eines starken öffentlichen Dienstes behindern darf, einem 
wesentlichen Bestandteil der Entwicklung und der sozialen Gerechtigkeit; 

19. fordert die Kommission auf, eine Liste von Dienstleistungen zu erstellen, die gemäß dem 
Grundsatz einer Positivliste abgedeckt werden sollen, und den öffentlichen Dienst sowie 
Dienstleistungen in den Bereichen Kultur und audiovisuelle Medien von dieser Liste 
auszuschließen;

Investitionen

20. betont, dass im Kapitel Investitionen qualitativ hochwertige Investitionen gefördert 
werden müssen, mit denen der Umwelt Rechnung getragen wird und ordnungsgemäße 
Arbeitsbedingungen gefördert werden; fordert darüber hinaus, dass im Kapitel 
Investitionen das Recht beider Parteien auf Regulierung gewahrt wird, vor allem in den 
Bereichen nationale Sicherheit, Umwelt, Volksgesundheit, Arbeitnehmer- und 
Verbraucherrechte, Industriepolitik und kulturelle Vielfalt;

21 fordert die Kommission auf, den öffentlichen Dienst sowie empfindliche Bereiche wie 
Kultur, Bildung, Landesverteidigung und Volksgesundheit aus dem Geltungsbereich der 
Abkommen über Investitionen auszuklammern;

22. bedauert, dass die Kommission nicht die Annahme seiner Entschließung zur künftigen 
Investitionspolitik durch das EP abwartete, bevor sie dem Rat den Entwurf eines Mandats 
für Investitionsverhandlungen vorschlug; fordert die Kommission und den Rat auf, bei 
der Formulierung des Mandats für die Verhandlungen im Bereich Investitionen den in 
seiner Entschließung zum Ausdruck gebrachten Standpunkt umfassend zu 
berücksichtigen;

Öffentliche Aufträge

23. stellt fest, dass Indien damit einverstanden war, das öffentliche Auftragswesen in das 
Freihandelsabkommen aufzunehmen; fordert die Kommission auf, wirksame und 
transparente Beschaffungssysteme auszuhandeln; hält es für wichtig, dass in öffentlichen 
Ausschreibungen unter umfassender Beachtung der Funktionsvielfalt des 
Beschaffungswesens Symmetrie und Transparenz insbesondere für KMU sichergestellt 
werden; 

24. vertritt die Auffassung, dass die Europäische Union den KMU in Indien besondere 
Aufmerksamkeit entgegenbringen muss, und schlägt deshalb vor, dass die KMU in allen 
Programmen für die Entwicklungszusammenarbeit zwischen der Europäischen Union 
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und Indien durch Maßnahmen gestärkt werden könnten, die zur Finanzierung lokaler 
Projekte beitragen sollen, die von den Bürgern vorgeschlagen werden;

Rechte des geistigen Eigentums

25. begrüßt das nachdrückliche Bekenntnis Indiens zu einem strengen rechtlichen Rahmen 
für den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und zur Anwendung der 
Flexibilitätsregelungen des TRIPS-Übereinkommens in internationalen und 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften für die Erfüllung seiner Verpflichtungen im 
öffentlichen Gesundheitswesen, insbesondere in Bezug auf den Zugang zu Arzneimitteln; 
spricht sich für dessen rigorose Umsetzung und Durchsetzung unter Beibehaltung des 
Zugangs zu den wichtigsten Arzneimitteln aus; fordert die Europäische Union und Indien 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass die mit dem Freihandelsabkommen eingegangenen 
Verpflichtungen den Zugang zu grundlegenden Arzneimitteln nicht von vornherein 
ausschließen, zumal Indien seine Kapazitäten ausbaut und sich zunehmend von Generika 
auf Arzneimittel aus eigener Forschung umstellt; betont, dass diese Verhandlungen mit 
dem Schutz der Artenvielfalt und des traditionellen Wissens vereinbar sein müssen;

26. fordert die Kommission und die zuständigen indischen Stellen auf, eine gemeinsame 
Definition gefälschter Arzneimittel auszuarbeiten, die den Zugang zu lebenswichtigen 
Arzneimitteln nicht behindert, und koordiniert und wirksam gegen Produktfälschungen 
und insbesondere gegen gefälschte Arzneimittel vorzugehen, die der Gesundheit der 
Patienten abträglich sind;

27. fordert die Kommission auf, seiner in seiner Entschließung vom 12. Juli 2007 dargelegten 
Forderung nachzukommen und im Rahmen der Verhandlungen zu den Rechten auf 
geistiges Eigentum keine Ausschließlichkeit der Daten zu verlangen, und anzuerkennen, 
dass eine solche Ausschließlichkeit weitreichende Folgen für die Herstellung von 
Generika hätte und deshalb für den Zugang von Entwicklungsländern zu Arzneimitteln 
und für die Volksgesundheit abträglich wäre;

28. betont, dass dem hohen Schutzniveau in Bezug auf geographische Angaben eine zentrale 
Bedeutung zukommt und fordert die Kommission auf, die Anerkennung und den 
wirksamen Schutz geographischer Angaben sicherzustellen; 

Verträglichkeitsprüfungen

29. besteht darauf, dass die Kommission unbedingt unabhängige Verträglichkeitsprüfungen 
durchführen muss, die veröffentlicht und im Zuge des Fortgangs der Verhandlungen 
aktualisiert werden, um die Kohärenz mit anderen Politikbereichen der Europäischen 
Union zu überprüfen und sie für den Rat und das Europäische Parlament zu einem 
Instrument der Entscheidungshilfe werden zu lassen;

30. fordert die Kommission auf, eine ausführliche sektorenspezifische Prüfung vorzulegen, 
mit der die Auswirkungen auf alle Bereiche, die vom Freihandelsabkommen betroffen 
sein könnten, untersucht werden; fordert ein eigenes Kapitel über seine Auswirkungen 
auf die Beschäftigung in Europa;
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31. legt den Vertragsparteien nahe, sich auch mit den denkbaren Nachteilen des 
Freihandelsabkommens zu befassen sowie damit, wie die schnelle Öffnung der Märkte 
die gesellschaftliche Entwicklung und die Gleichstellung der Geschlechter 
möglicherweise beeinträchtigen kann; erkennt das Recht der Regierungen an, jenen 
politischen Freiraum und jene Regelungsbefugnisse beizubehalten, die erforderlich sind, 
um eine Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik zu gestalten, die im Dienste der 
Bevölkerung steht;

32. betont, dass mit dem Freihandelsabkommen sichergestellt werden sollte, dass eine 
möglichst große Anzahl von Menschen vom zunehmenden bilateralen Handel profitiert 
und ein Beitrag dazu geleistet wird, dass Indien die Millenniums-Entwicklungsziele 
einschließlich der Verhinderung einer weiteren Zunahme der Umweltverschmutzung 
erreicht;

33. betont, dass das Freihandelsabkommen ein laufendes Überwachungssystem und ein 
umfassendes Überprüfungssystem zur Ermittlung der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Abkommens umfassen sollte; fordert, dass die 
Bestimmungen des Freihandelsabkommens nach Maßgabe der Ergebnisse dieser 
Überprüfung angepasst werden;

Die Rolle des Europäischen Parlaments

34. erinnert daran, dass das Parlament in Anbetracht der Auswirkungen der Verhandlungen 
zum Freihandelsabkommen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Gesundheit und 
Umwelt sowie angesichts der Notwendigkeit einer demokratischen Kontrolle über 
komplexe Themen in allen Stadien der Verhandlungen angemessen unterrichtet werden 
muss; 

35. fordert die Kommission und den Rat auf, vor dem Abschluss des Freihandelsabkommens 
die in dieser Entschließung zum Ausdruck gebrachten Forderungen des Europäischen 
Parlaments umfassend zu berücksichtigen; erinnert daran, dass das Europäische 
Parlament dem Freihandelsabkommen zustimmen muss, damit es in Kraft treten kann; 
fordert die Kommission und den Rat auf, keine vorläufige Anwendung des Abkommens 
vorzuschlagen, bevor das Parlament seine Zustimmung erteilt hat;

36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und Indiens zu übermitteln.


